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Der Samtgemeindebürgermeister 
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S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/405 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Samtgemeindeausschuss 02.12.2024 18 nein 

Samtgemeinderat   nein 

 
 
Anzeige von Nebentätigkeiten des Samtgemeindebürgermeisters gem. § 70 ff. Niedersächsi-
sches Beamtengesetz und gem. § 81 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

 

 
Sachverhalt: 
Gemäß § 81 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Hauptverwal-
tungsbeamte dem Samtgemeinderat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des ersten Jahres sei-
ner Amtszeit schriftlich oder durch ein elektronisches Dokument mitzuteilen, welche anzeigepflichti-
gen Nebentätigkeiten ausgeführt werden. Samtgemeindebürgermeister Gärtner hat dies mit Sit-
zungsvorlage S/IX/408 entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getan. Außerdem sind Nebentätig-
keiten gem. § 70 ff. Nds. Beamtengesetz ggf. anzeigepflichtig, sofern diese nicht anzeigefrei sind. 
 
Insbesondere durch die vom Samtgemeindebürgermeister initiierten und vom Samtgemeinderat be-
schlossenen Gesellschaftsgründungen und Beteiligungen haben sich auch dessen Funktionen erwei-
tert. 
 
Außerdem war Samtgemeindebürgermeister Gärtner in jüngster Vergangenheit mit Vorwürfen der 
Bürgerinitiative „Gegenwind“ konfrontiert, da er als Geschäftsführer der ESG auch in den Windpark-
gesellschaften geschäftsführend tätig ist.  
 
Der Kommunalaufsicht des Landkreises Lüneburg wurden alle Beteiligungen und Gesellschaftsgrün-
dungen offengelegt und genehmigt. Auch die Betätigung des Samtgemeindebürgermeisters Steffen 
Gärtner als Geschäftsführer ist hier entsprechend angezeigt worden. 
 
Insbesondere aus Transparenzgründen scheint es daher geboten, dass die Nebentätigkeiten des 
Samtgemeindebürgermeisters in aktualisierter Fassung dem Samtgemeinderat zur Kenntnis und ggf. 
zur Aussprache vorgelegt werden, auch wenn hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.  
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die in der beigefügten Liste dargestellten Nebentätigkeiten des Samtgemeindebürgermeisters wer-
den zur Kenntnis genommen und vom Samtgemeinderat befürwortet. 
 
 
 
Anlage(n): 

 Auflistung der Nebentätigkeiten des Samtgemeindebürgermeisters 
 
 


